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2.    Die Kommanditgesellschaft (KmG)  
 

2.1.     Begriff und Merkmale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kommanditgesellschaft ist eine Sonderform der Kollektivgesellschaft, die dadurch ergänzt ist, 
dass sie neben unbeschränkt auch beschränkt haftende Mitglieder hat.  
 
Damit will das Gesetz eine Verbindung von zwei unterschiedlichen Gesellschaftergruppen er-
möglichen: 
 
 Mindestens ein Komplementär (Vollhafter), d.h. ein Gesellschafter, der unbeschränkt und 

solidarisch haftet. Komplementäre müssen natürliche Personen sein.  
  

 Die Komplementäre sind Personen, die eine enge Bindung an die Gesellschaft anstreben und 
bereit sind, sich mit ihrer Arbeitskraft und ihrem Kapital für die Gesellschaft einzusetzen.  

 
 
 Mindestens ein Kommanditär (Teilhafter), d.h. ein Gesellschafter, der nur bis zu einem im 

Handelsregister eingetragenen Betrag (Kommanditsumme) haftet, wobei das Gesetz 
weder eine Höchst- noch eine Mindestsumme vorschreibt.  
 
Kommanditäre können natürliche oder juristische Personen sein.   

 
 Kommanditäre sind Gesellschafter, die im Wesentlichen nur eine Kapitalbeteiligung anstreben, 

die keinen Einfluss auf die Geschäftsführung ausüben wollen oder können, die in der Regel 
auch nicht zur Mitarbeit in der Gesellschaft bereit sind und die deshalb auch nicht bereit sind, 
das Risiko einer unbeschränkten Haftung für die Verpflichtungen der Gesellschaft zu tragen.  

 
 
 Die Kommanditgesellschaft betreibt ihre Geschäfte unter ihrer eigenen Firma.  

 
 Wie die Kollektivgesellschaft kann auch die Kommanditgesellschaft in eigenem Namen handeln. 

Sie kann Rechte erwerben und Verpflichtungen eingehen, vor Gericht klagen und verklagt wer-
den, Betreibungen einleiten und selber betrieben werden. Sie ist mit anderen Worten handlungs-
, prozess- und betreibungsfähig.  

 
 Trotz dieser Eigenschaften ist auch die Kommanditgesellschaft keine juristische Person, und 

sie besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit. Das hat auch einen Einfluss auf die Steuerpflicht: 
Nicht die Kommanditgesellschaft ist steuerpflichtig, sondern die einzelnen Gesellschafter. 

 
 
 Die Kommanditgesellschaft muss ins Handelsregister des Ortes eingetragen werden, wo 

sie ihren Sitz hat (Art. 596 OR). Der Registereintrag hat, wie bei der Kollektivgesellschaft, nur 
deklaratorische Wirkung.  

 
 Wie die Kollektivgesellschaft, entsteht die Kommanditgesellschaft mit dem Abschluss des Ge-

sellschaftsvertrages.  
 

 Es besteht jedoch eine Besonderheit. Die Haftungsbeschränkung des Kommanditärs beginnt 
erst mit dem Handelsregistereintrag (konstitutive Wirkung); Art. 606 OR. 

1  Eine Kommanditgesellschaft ist eine Gesellschaft, in der zwei oder mehrere  Per-
sonen sich zum Zwecke vereinigen, ein Handels-, ein Fabrikations- oder ein ande-
res nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe unter einer gemeinsamen Firma 
in der Weise zu betreiben, dass wenigstens ein Mitglied unbeschränkt,  eines oder 
mehrere aber als Kommanditäre nur bis zum Betrage einer bestimmten Vermö-
genseinlage, der Kommanditsumme, haften. 
2   Unbeschränkt haftende Gesellschafter können nur natürliche Personen, Kom-
manditäre jedoch auch juristische Personen und Handelsgesellschaften sein.  
3   Die Gesellschafter haben die Gesellschaft in das Handelsregister eintragen zu 
lassen. 

  
Art. 594 OR: 
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2.2.    Die Wahl der Firma (Art. 950 Abs. 1 OR) 1 

 
Die Kommanditgesellschaft kann ihre Firma frei wählen. Der Kern der Firma kann aus einem Per-
sonennamen, einem Sachbegriff oder einer Fantasiebezeichnung bestehen. Zusätzlich muss 
in jedem Fall die Rechtsform angegeben werden. Entweder ausgeschrieben „Kommanditgesell-
schaft“ oder abgekürzt „KmG“.  
 

Beispiele:   Brennstoffe W. Egger Erben KmG 
 Kommanditgesellschaft ohne Tabu  

 
 
 
 

2.3.     Das Verhältnis der Gesellschafter unter sich (= Innenverhältnis) 

 
Das Verhältnis der Gesellschafter unter sich wird primär durch den Gesellschaftsvertrag gere-
gelt (Art. 598 Abs. 1 OR). 
 

Soweit keine Vereinbarung getroffen worden ist, kommen die Regeln des Rechts der Komman-
ditgesellschaft zum Zug. Fehlt auch hier eine Regelung, finden die Vorschriften über die Kollek-
tivgesellschaft Anwendung. An vierter Stelle regeln die Vorschriften über die einfache Gesellschaft 
das Verhältnis der Gesellschafter unter sich (Art. 598 Abs. 2 OR). 
 
Die Geschäftsführungsbefugnis liegt in den Händen der Komplementäre. Sie haben die gleiche 
Stellung wie ein Gesellschafter in der Kollektivgesellschaft (Art. 599 OR). 

 

Die Kommanditäre sind zur Geschäftsführung weder berechtigt noch verpflichtet (Art. 600 Abs. 
1 OR). Sie haben das Recht, eine Abschrift der Erfolgsrechnung und der Bilanz zu verlangen 
und deren Richtigkeit unter Einsichtnahme in die Geschäftsbücher und Buchungsbelege zu prüfen 
oder durch einen unabhängigen Sachverständigen prüfen zu lassen; im Streitfall bezeichnet das 
Gericht den Sachverständigen (Art. 600 Abs. 3 OR). 

 

Die Ansprüche der Komplementäre und Kommanditäre sind unterschiedlich: 
 
 Honorar 
  
 Ein Honoraranspruch für die Tätigkeit steht nur den Komplementären zu. Arbeitet ein Kom-

manditär in der Gesellschaft mit, ist das nur aufgrund eines Einzelarbeitsvertrages möglich, 
der auch den Lohnanspruch regelt. 

 
 Zins  
  
 Unabhängig vom erzielten Ertrag ist der Kapitalanteil des Komplementärs und des Komman-

ditärs zu verzinsen. Der Zinssatz beträgt 4%, wenn der Gesellschaftsvertrag keine andere 
Regelung vorsieht.  

 
 Gewinnanteil 
  
 Die Beteiligung der Gesellschafter an Gewinn und Verlust richtet sich in erster Linie nach dem 

Gesellschaftsvertrag. Enthält der Vertrag keine Regel, wird Gewinn und Verlust nicht zu 
gleichen Teilen verteilt wie bei der Kollektiv- und der einfachen Gesellschaft, sondern nach 
freiem Ermessen des Richters. Allfällige Verluste hat der Kommanditär nur bis zur Höhe 
seiner im Handelsregister eingetragenen Kommanditsumme zu tragen (Art. 601 OR). 

 

 
1 Das revidierte Firmenrecht ist am 1. Juli 2016 in Kraft getreten. Kommanditgesellschaften, die vor dem       
1. Juli 2016 ins Handelsregister eingetragen wurden und deren Firma den neuen Vorschriften nicht ent-
spricht, können ihre Firma unverändert fortführen, solange die Art 947 und 948 des bisherigen Rechts keine 
Änderung erfordern (Art. 2 UeBst).  
 
Beim Ausscheiden eines vollhaftenden Gesellschafters, dessen Namen in der Firma enthalten ist, und nun 
gemäss Art. 948 OR des bisherigen Rechts die Firma geändert werden muss, gilt analog dasselbe, was auf 
S. 160 zum Ausscheiden eines Gesellschafters aus einer Kollektivgesellschaft ausgeführt worden ist.  
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2.4.     Das Verhältnis der Gesellschafter zu Dritten (= Aussenverhältnis) 

 
Für die Vertretung der Kommanditgesellschaft nach aussen gelten die gleichen Vorschriften 
wie bei der Kollektivgesellschaft. Das Vertretungsrecht steht allerdings nur den Komplemen-
tären zu. Wenn nichts anderes vereinbart und im Handelsregister eingetragen worden ist, gelten 
die Komplementäre als einzelzeichnungsberechtigt (Art. 603 OR). 
 

Damit ein Kommanditär die Gesellschaft nach aussen vertreten kann, benötigt er eine Einzelvoll-
macht oder eine Vollmacht als Prokurist oder Handlungsbevollmächtigter. 
 

Schliesst der Kommanditär im Namen der Gesellschaft Geschäfte ab, ohne ausdrücklich zu 
erklären, er handle nur als Prokurist oder als Bevollmächtigter, so haftet er aus diesen Geschäften 
gutgläubigen Dritten gegenüber gleich wie ein unbeschränkt haftender Gesellschafter (Art. 
605 OR).  

 
 

2.5.     Die Haftung für Gesellschaftsschulden 

 
Für die Haftung gelten grundsätzlich die gleichen Vorschriften wie bei der Kollektivgesellschaft.  
 

• Primär (d.h. zunächst) das Gesellschaftsvermögen (Art. 570 Abs. 1 OR). 
 
• Subsidiär (ergänzend) haften die Komplementäre persönlich, unbeschränkt und solida-

risch (Art. 568 Abs. 1 OR). 
 

 Die Kommanditäre haften dagegen höchstens bis zum Betrag ihrer im Handelsregister eingetra-
genen Kommanditsumme (Art. 608 Abs. 1 OR). Ein Kommanditär kann somit nur noch dann be-
langt werden, wenn der Wert seiner Vermögenseinlage (der Kommanditeinlage) der Höhe der 
Kommanditsumme nicht entspricht. 

 
Beispiel:   Im Handelsregister ist die Kommanditsumme des C mit Fr. 70'000.-- eingetragen. 

Bei der Gründung hat C Waren im Wert von Fr. 40'000.-- und Fr. 10'000.-- in bar 

eingebracht. Im Fall des Konkurses der Kommanditgesellschaft kann Komman-

ditär C für die Differenz zwischen seiner Kommanditeinlage und Kommandit-

summe im Umfang von Fr. 20'000.-- noch belangt werden.  
 
 

 

2.6.     Die Auflösung und Liquidation der Kommanditgesellschaft 

 
Für die Auflösung der Kommanditgesellschaft gelten die gleichen Regeln wie bei der Kollektiv-
gesellschaft (Art. 619 OR). 
 
 

 
2.7.     Die praktische Bedeutung der Kommanditgesellschaft 

 
Kommanditgesellschaften sind, wie die Kollektivgesellschaften, häufig Familienunternehmen.  
 

Der gemeinsam ererbte Betrieb wird weitergeführt, wobei nicht alle Erben aktiv in der Gesellschaft 
mitarbeiten wollen. Diese beteiligen sich als Kommanditäre und können ihr Haftungsrisiko begren-
zen. Oft ist eine Kommanditgesellschaft aus einer Kollektivgesellschaft aufgrund einer Konversi-
onsklausel entstanden:  
 


 
Eine Kollektivgesellschaft soll beim Tod eines Gesellschafters zwar mit dessen Erben wei-
tergeführt werden, aber nur in der Form einer Kommanditgesellschaft, in welche die Erben 
nur als beschränkt haftende und nicht geschäftsführungsberechtigte Gesellschafter eintreten.  

 


 
Kollektivgesellschafter, welche die Eigenkapitalsbasis erweitern wollen, ohne ihre Ge-
schäftsführungsbefugnis beschneiden zu müssen, nehmen Geldgeber als Kommanditäre in 
die Gesellschaft auf.  



5. Teil:  Das Gesellschaftsrecht des OR Personengesellschaften:  Die Kommanditgesellschaft 

 

 4 

Trotz dieser Vorzüge gab es in der Schweiz per 1. Januar 2021 nur 1‘406 Kommanditgesellschaf-
ten und ihre Zahl nimmt ständig ab. Das hängt damit zusammen, dass in der Praxis die Tendenz 
besteht, die Haftung aller Gesellschafter zu beschränken und deshalb statt einer Kommanditge-
sellschaft eine Aktiengesellschaft oder GmbH zu gründen.  

 
 
 
F 1: Kreuzen Sie an, welche der folgenden Aussagen für die Kollektiv- und/oder die Kommandit-gesell-

schaft zutreffen.                   
   KlG  KmG 
        
 a) Die Gesellschaft entsteht aufgrund eines Gesellschaftsvertrages.    
       
 b) Es gibt zwei Arten von Gesellschaftern.    
       
 c) Die Gesellschaft muss ins Handelsregister eingetragen werden.    
       
 d) Alle Gesellschafter müssen mit ihrem ganzen privaten Vermögen haften.    
       
 e) Die Gesellschaft entsteht erst im Zeitpunkt des Eintrags ins Handelsregister.    
       
 f) Das Handelsregister enthält Angaben über die Höhe der Kapitaleinlage eines 

oder mehrerer Gesellschafter. 
   

       
 g) Die Firma ist frei wählbar.    
       
 h) Jeder Gesellschafter ist von Gesetzes wegen berechtigt, im Namen der Gesell-

schaft Verträge abzuschliessen. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lösung: 
 

 F 1: Kreuzen Sie an, welche der folgenden Aussagen für die Kollektiv- und/oder die Komman-
ditgesellschaft zutreffen.                   

   KlG KmG 
       
 a) Die Gesellschaft entsteht aufgrund eines Gesellschaftsvertrages. 

  

   
 b) Es gibt zwei Arten von Gesellschaftern. 

  

   
 c) Die Gesellschaft muss ins Handelsregister eingetragen werden. 

  

   
 d) Alle Gesellschafter müssen mit ihrem ganzen privaten Vermögen haf-

ten. 
  

   
 e) Die Gesellschaft entsteht erst im Zeitpunkt des Eintrags ins Handels- 

register. 
  

     
 f) Das Handelsregister enthält Angaben über die Höhe der Kapitaleinlage  

eines oder mehrerer Gesellschafter.  
  

      g) Die Firma ist frei wählbar.  
  

      h) Jeder Gesellschafter ist von Gesetzes wegen berechtigt, im Namen der 
Gesellschaft Verträge abzuschliessen. 

  

 


